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Ablauf der Referendumsfrist 30. März 1962

#ST# Bundesgesetz
über :

die Abänderung des Bundesgesetzes betreffend die Taggelder
und Reiseentschädigungen des Nationalrates und der

Kommissionen der eidgenössischen Räte

(Vom 21. Dezember 1961)

Die Bundesversammlung

der Schweizerischen Eidgenossenschaf t , "

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 4.Dezember 196l1),

beschliesst :

Das Bundesgesetz vom 6. Oktober 19232) betreffend die Taggelder, und
Reiseentschädigungen des Nationalrates und der Kommissionen der eidgenös-
sischen Räte wird wie folgt abgeändert:

Art, l, Abs. l

Die Mitglieder des Nationalrates beziehen für jeden Tag ihrer Anwesenheit
bei den Sitzungen des Bartes ein Taggeld von hundert Pranken. Sie beziehen
dieses Taggeld auch für die Tage der Unterbrechung der Ratsarbeit, sofern die
Unterbrechung nicht länger als vier Tage dauert. Anspruch auf das Taggeld
für diese sitzungsfreien Tage haben indessen nur die Ratsraitglieder, die beim
Schlussappell vor der Unterbrechung anwesend sind und nach der Wiederauf-
nahme der Ratsarbeit an Sitzungen vor der nächsten Unterbrechung teilnehmen.

II •

Der Bundesrat setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest.

1) BB1.1961, II, 1165
2)BS1, 471.



1336

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 21. Dezember 1961.

Der Präsident: Bringolî

Der Protokollführer: Ch.Oser

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 21. Dezember 1961.

Der Präsident : Vaterlaus

Der Protokollführer: P.Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Artikel 89, Absatz 2 der
Bundesverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be-
treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu ver-
öffentlichen.

Bern, den 21. Dezember 1961.

Irn Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
5994 Ch.Oser

Datum der Veröffentlichung: 30.Dezember 1961
Ablauf der Referendumsfrist: 30.März 1962
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